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Neues helvetisches Tagblsn.
^Fortsetzung des schweitzerischen Republikanirs)

Herausgegeben von Escher und U steri / Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

Band l. X. XIII. Bern, I. Aug. 1799.(14. Therm id. VII.

Gesezgeöung.
Senat, 26. Jnlî.

(Fortsetzung.)
Beschluß von Murets Meinung.

Muß der Gesezgeber nicht alles vorher sehen?
Wenn es um das Heil des Vaterlandes zu thun
ist, muß er es mehr oder weniger berechneten
Ereignißen Preis geben? Wie,! »wenn eine
Faktion durch die Befugniß, die sie vom Volk er-
halten hatte, die Verfassung umzustürzen, bevor
andere Grundlagen an die Stelle getreten wären,
kühn gemacht, sich plötzlich erhöbe! wenn sie der
Freiheit und Gleichheit entgegengesezke, und von
den innern und äußern Feinden unttrstüzte Grund-
satze vorschlüge, und durch Mitte! des Schreckens
anstatt der Vernunstgründe, die ihr fhlen, sie

durchzusetzen strebte; blieb dann wohl ein Trost fnr
den Patrioten übrig, der so vielen Ueblen Thür und
Thor geöffnet hätte? Zwar glaub ich nicht, daß
das sich ereignen werde, aber die bioße Nichtun-
Möglichkeit ist für mich hinreichend. Wahr ist
es, die Gefahr beruht auf einer sehr unwahrschein-
lichen Möglichkeit; aber jezt will ich von reelleren
Gefahren reden.

Eigzur Ausübung seiner Souverainität verkam-
meltes Volk ist das erhabenste Schauspiel für den
freien Manu; aber vcrheelen darf man es sich nicht,
daß die Primarversammlungen einer Nation me
ohne einige d ähr.mg, ohne einige Bewegungen un-
ter einem Volke statt haben können; diese G«h-
rrng, diese Bewegungen müßen fühlbarer zur Zeit
seyn, wenn das Vaterland in Gefahr ist; und in
die;-« Umständen wollten wir dem Volk sagen : thue
auf deme Verfassung verzicht, und erwarte die, die
die Gesezgeber dir vorschlagen werden? Das ge-
wche gegen das ungewiße, eine Sache, die ist, ge-

Sache, die nicht ist, gegen ein nicht exis-
Wesen? Ware auch kein anderer Nach-

à., als der, die Einbildungskraft bei einem
slssàst "ber eine vage, unbestimmte und doch

"tt'.eutuche Sache, als eine Constitution ist,

rege zu machen, so wäre er doch groß genug, um
sehr nachtheilige Folgen davon zu befürchten. Mir
däucht es schon wirklich zu sehen, wie die Feinde
der Republik unsere Gegenden durchlaufen, uns
dann den einen sagen: man will euch eine Verfassung
geben, die den bloßen Namen einer Verfassung ha-
ben wird; es wird eine organisirte Anarchie seyn,
wenn anders eine Anarchie sich organisiren läßt;
andern aber wird man sagen: ihr werdet eine Con-
siitution haben, die die Privilegien und die Arists-
kracke wieder herstellen wird, allen aber wird man
sagen: trauet dem nicht, was ihr nicht kennet. Wer
mag berechnen, welche Wirkungen auf das Volk
Wasfen, die man so geschickt gebrauchen wird,
hersörbrmgen werden.

cklebrigens wird doch jeder über den Grundsatz
einjss seyn, (denn er laßt sich nicht bestreiten) nämlich,
daß der kürzest mögliche Zwischenraum zwischen der
vom Volke dem gesezgebenden Corps ertheilten Be--
gwalckgnng, die Constitution vor Verlauf der fünf
Jahre abander» zu dürfen, und der Darlegung dieser
Veränderung zur Sanction des Volks verfließe»
dürfe; wer kann aber sagen, wann die Discussion
über diese Veränderungen in beiden Rächen been-
digt seyn werde, und während diesem Zwischen-
räum würde das Volk allen Zweifeln, aller Unge-
wißheit und den Maschinereyen der Uebelgesirmten
ausgesezt seyn.

Welche Vor heile kann das System der Mmo-
rität darbiethen? Beschleunigung? Keine Minute
würde man gewinnen; denn die Veränderungen ttî
der Verfassung können nicht eher Kraft erlangen,
und in Vollziehung gebracht werden, als bis sie
vom Volke angenommen worden. Oder wird da-
durch etwa die Ungeduld des Volks gemindert?
Wenn diese Ungeduld such wirklich existiert, karm
sie mit den Gefahren in Vergleichung geftzt wer-
den, die ein zu frühzeitiger Schritt veranlassen
könnte? Noch einmal, durch das System der Mi-
nocität gewmrtt man keinen Augenbl k ; das einzige
Mittel, die Sache zu beschleunigen, besteht darin,
Ihrer Commission aufzutragen, baß sie jeden Tag
ihrer Berathung irgend eine der entworftueu Và



èndermmcn darlege, und sie nachher sogleich an
d-,'! gr. R.uh abzusenden; auf diese Weise kann
in Verlauf einiger Wochen, das ganze Werk been-
disr werden; dann können wir ohne Gefahr, ohne
Erschütterung, vom Volk diese Begwaltigung wegen
des 106. Art. verlangen, und wir werben nicht mehr
zu befürchten haben, daß die Feinde der Republik
diesen Tag einen fur sie glükiichen Tag nennen.

Der Ginwurf, daß ehe wir einen Beschluß über
den lc-6. Ark..fassen, der gr. Rath sich mit keinem
unsrer Abänderungsvorschläge beschäftigen könne —
beruht auf einem Irrthum — und der gr. Rath
zeigt uns wirklich bereits, daß er den ic>6. Art.
nicht so versteht, und unsere Abänderungsrcsoluü-
cnen werden sogleich von ihm behandelt. — Wir
wissen, daß der Emissär der englischen Regierung
sscy auf helvetischem Boden befindet; wollen wir
seine geheimen Anschläge begünstigen, indent wie
unsere Constitution auflosen, ehe wir wissen, was
an deren Stelle setzen — Muret schlagt vor, der
Senat soll seine Nevistonscommission beauftragen,
sich mir der Commission des gr. Raths zu berathen,
andere einsichtsvolle Manner zuzuziehen, so wird das
Werk durch Erhaltung allgemeiner Zusammenstim-
niuttg ungemein lcforderr und beschleunigt werden.

Craucr sagt, sein Vorschlag enthalte bestimmt
die Erklärung, daß alle Grundsätze der Freiheit und
Gleichheit, die demokratisch - representative Grund-
läge der Vrrfassung unvcrlczt bleibn, solle». Auch
hat der gr. Rath unsere Beschlusse wohl an eine

Commission gewiesen, aber er wird sie nicht in
Berathung nehmen bis in g Iahren — wir müßen
erst den 106. Art. znri'iknehmc« laßen.

Müller: ES muß zur Beruhigung eines jeden
gutgesinnten helo. Burgers nicht wenig beitragen,
daß der Zeitpunkt endlich gekommen, wo man frei-
nu'llhig und öffentlich ohne Rapinat und seine Ba-
sonnette fürchten zu müßen — über die Fehler und
die Verbesserungen unserer Constitution, so wie selbst

über die Verbrechen jener Menschen, die diese Con-
> siitutien uns gaben, sprechen, und seine Gedanken

laut werden lassen kann.
Sie alle, B. R-, wissen, wie gewaltsam man

diese Constitution dem helv. Volke anpassen und
aufzwingcn mußte; Sie alle haben gesehn, wie
durch eben diesen Zwang, und unter Rapinat und
seinen Bajonueltcn, der Mangel und das Elend
des helv. Volkes nun schon anderthalb Jahre her
von Tag zu Tage stieg, und endlich den höchsten

Gipfel erreichte, mnd wir wollten noch 4 Jahre zu-
sehen wie eben diese — zwar nicht in ihren Grund-
satzen, sondern in der Anwendung so fehlerhafte
Constitution, dem Volke den Sei weiß von der

Stirne, und das Blut aus dem Herzen drangt,
und nach und. nach gleich einem schleichenden Fieber
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die Safte des Lebens be- zehrt, und das Vaterland
der Auflösimg und dem Grabe entgegen bringt.
Nein, B. R., das können, das wollen wir nicht!

Diejenigen, die diese Constitution uns so ge-
waltsam aufdrangen, und gleich Blutigelw uns die
besten Lebenssäfte aussogen, indem sie die Erspar-
niße vieler Jahrhunderte uns stahlen, sind zu in
Wohl der leidenden Menschheit, sey es ge-
sagt, — gestürzt, — und werden wie ich zum
T r 0 st der g edrük ken U n schuld h 0 ffe, der
gerechten Strafe nicht entgehen. — Darum
laßt uns diesen günstigen Angenblik benutzen, und
diese so fehlerhafte Constitution nicht blos abändern,
und unserm Volke, unsern Sitten und Beoürfnißen
anpassender machen, sondern vielmehr diese Abàn-
derungen so bald möglich dem Volke zur Sanction
vorlegen, und um zu diesem Zwecke zu gelangen,
hat uns die Minorität der Revisionscommissioi! ein

Mittel vorgeschlagen, dem ich, jedoch mit nach-
folgender Redaktionsabândcrung des lezten Artikels
in dem uns vorgelegten Rcsolutionsprojekt — bei-

stimme.
Die abgeänderte und verbesserte Constitutions-

Akte soll den 1. May Igov. als an dem Tage, wo
die Generalversammlungen zusammentreten, um die

dem Eesez zufolge ausgetretenen Mnnizipalbeamte
wieder zu ersetzen, dem souvcr. Volke zur Bestati-
gung oder Verwerfung vorgelegt werden.

Ich hoffe, B. R., daß bis zu bcmeldtem Zeit-
puittt hin, die Constitution in allen ihren Theilen
abgeändert und verbessert dem Volke werde vorge-
legt werden können und zur Beruhigung des Volks
wird es nicht wenig beitragen wenn wir den Tag,
an welchem ihm die verbesserte Constitution vorge-
legt werden soll, — bei Abrcichung der Vollmacht
zu dieser Abänderung sogleich bestimmen.

Gcnhard: In einer Sitzung der Commission

über Abänderung des roy. Art. der Constitution,
ist eine ähnliche Resolution vorgelegt worden, wie

sie jczt dcm Senat vorgelegt wird.
Einig ist man zwar in lcztcr Sitzung geworcc>si

das Volk um Erlaubniß anzugehen, die Conflits
tion abändern, nnd ihm zur Sanction vorlegen zn

dürfen, ohne an die Zeit, so der ia6. Art. wr-

schreibt, gebunden zu seyn. Nur darin waren
Commissionsgliedcr, wie es die Rapörte ciusiuw

mig sagen, getrennt; indem die Majorität die '.'»o>

fassung eines solchen Begehrens, der Minontu
entgegen, verschieben wollte.

Hätte die Commission sich seit einem g ehr in,
scr angelegen seyn lassen, früher die Abändcnmau
vorzuschlagen, so, daß man vom Scnar aus si.w'i

dccretirte; so wußte man wenigstens, wie der arc-

nat die Ccnstitu io» wu'siire; so könnte man mc
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Cinfrage bei den. Urversammlungen ohne grossen
Nachtheil verschieben.

Da man aber erst jezt mit der Discussion ane

fangt/ welche im grossen Rath wieder auf ein neues
vorkommen wird/ so daß dadurch nur wenige Ar-
tikel bis zur nächsten Urvcrsamnilung fertig seyn
dürsten; es seye dann, daß man nicht mehr und
nicht weniger abzuändern wünscht, als das/ was
Euch die Commission m ihrem Raport, der gedrutt
ist/ vorschlägt/ und daß dieser Report auch vom
grossen Rath, angenommen werde. In diesem Fall
hätten wir die vorzuhabende Abänderung ganz in
Handen / man würde sie bei nächster Urversamm-
lung vorlegen können/ und dann würde nur nöthig
seyn, die Erlaubniß vom Volk nur auf diesen Plan
einzuschränken.

-Da aber die Constitution so mangelhaft ist, daß
sie mit dem gedrukten Raport nicht allgemein an-
nehmlich gemacht wird, so fodert dieses mehr Zeit,
die Constitution zu vervollkommnen. Sollte aber
es auch möglich seyn, während diesen s Wochen
einen vollständigen Plan zu entwerfen, so würde
die Vorlegung eines solchen Plans mit zu wenig
Ueberlegung angenommen werden müssen, um ihn
den Urversammlungen vorlegen zu können.

Wenn wir aber nach dem Raport der Minor!-
tät ans der Stelle beschließen, daß die Constitu-
tion, ohne sich an die Zeit zu binden, könne abgc-
ändert werden; so wissen wir bald, ob der grosse
Rath diesen Beschluß angenommen haben wiro,
oder nicht. Wir dürsten alsdann freier und fielst
siger an den Abänderungen arbeiten, und was
nicht fertig seyn wird, wenn das Volk zum ersten
mal zusammenkommt, das kann ihm hernach vor-
gelegt werden; wir müssen uns dann nicht überci-
len; wir haben Zeit zum nöthigen Nachdenken.

Nach meiner Meinung sollte jener Artikel, der
tue Abänderung einer Constitution beschränkt, der
lezte seyn, und nicht früher vorgetragen oder an-
genommen werden, bis man allgemein überzeugt
seyn w:rd, es könne an der Constitution nichts
meyr verbessert werden. Es scheint mir auch un-
gerecht, einen solchen Artikel auzunehmcn, ehe man
me Constitution, so viel möglich, vollkommen ge-
machthat.

Der 106. Art. würde immer stehen bleiben,
wenn man vom Volk aus, einen schon abgefaßten
Veränderungsplan vorlegen zu dürfen, die Erlaub-
ny> begehren würde, und man müßte für jede Ver-
anoerung besonders die Erlaubniß verlangen. Ueherdas
yat es gar keinen Nutzen, diese Sache ü Wochen
-u verschieben, wem, man es doch jezt schon weiss,
m-8 man das Nämliche thun will. Viel eher könnre

muthmaßen, man wolle eine andere Stim-

mung in den Räthen abwarten, um alles in Krebse
gang zu setzen.

Nein, wir nehmen diesen Schluß schon jezt an,
das Volk wird sich jezt schon freuen, und etwas
b'yeres erwarten. Durste dieses nicht die verdrieß-
ltchsten Folgen verhüttn? oder wissen wir die Stim-
mung des Volkes nicht? ist es nicht nöthig, so
bald möglich diese Stimmung besser zu lenken?
könnte n'cht eine Verzögerung dem Senat Verant-
wortüchkeittn zulassen? Ja, wir zögern keinen Au-
genblik mehr; wir nehmen die Resolution im Grund-
saz an, über die Redaction mag fcrners discutirt
werden.

Die Wichtigkeit der Sache fodert mich auf.
Euch noch einen Augenblik aufzuhalten. Ich will
zeigen, daß gar keine Scrupel obwalten dürfen,
der Minorität beizupflichten, weil es Nicht einmal
nöthig wäre, das Volk um Erlaubniß anzugehen;
doch ist es der Klugheit angemessen.

Es ist cLusiitutionswidrig, die Urversammlungen
um Erlaubniß anzugehen; der ic>6. Art. verbietet
es; denn er verbindet sowohl das Volk als die
Rathe, wenn er eine verbindende Kraft haben kann.

Ware dieses nicht, so könnte nie kein Souverain
einen solchen Artikel in die Constitution hineinrücken
lassen, ohne daß er überflüssig wäre; denn allemal
könnte man die Erlaubniß begehren, wenn man
andern wollte, und die Erlaubniß würde leichter,
als die Aenderung sechsten zu erlangen seyn. Kann
der Souverain sein Gouverainitälsrecht nie veränst
seen, oder seine Souverainitat still stellen, so falle
er von selbst weg. Doch wir bewachten die Sache
ausi einer andern Seite. Ich fragewenn eine
Constitution Grundlagen aufstellt, und dann Artikel
einschiebet, die den Grundlagen widerstreben, müs-
sen die Grundlagen den Artikeln, oder diese jenen
weiche»? Beides kann nicht nebcu einander stehen.
Widersprüche aufstellen, sie zu beobachten, zu schwö-
ren, ist ein Unding; ja und nein kann man nicht
beschwören, ein solcher Schwur ist nichts.

Die Constitution widerspricht sich, sie sezt die
Souverainitat in die Gesammtheit aller Bürger,
giebt allen Religionen Existenz, und dann schließt
sie die Religionsdiener von dem Ekimmrecht bei
den Urversammlungen aus. Sie widerspricht sich,
denn sie stellt eine repräsentative Demokratie auf,
und sie macht es möglich, (durch das Loos der
Wahlmänncr) daß ganze Gemcjndheiten nicht reprä-
scntirt werden. Und wie rcimt es sich, wenn sie
die aristokratischen Regierungen stürzet, nur WM
sie dem repräsentativen System zuwider sind, und
dann den nie in den Senat gewählten Exdirektoren
Siz aus immer einräumt? Wenn fünf oder drei
nicht vom Volk gewählte Männer auf die Majora
im Senat zählen können; wenn sie das Militär des



Volks und das Geld in ihrer Gewalt haben; wenn
sie Günstlinge durch viele Erneunungen zu Aemtern
erwerben können. Wenn nur ihre Creaturen in
Senat zu kommen begünstiget sind; wenn sie vom
Volk gewählte Dicasteria ohne richterliche Untersu-
chung absetzen und wieder besetzen könne»; wenn
sie bei allen Dicgsterien die Präsidenten ernenne»/
und die Statthalter beisitzen machen können. Wer
siehet nicht, daß die Republik den Leidenschaften
dreier Manner untergeordnet, und statt Freiheit,
vcrstekte Knechtschaft den» Volk bestimmt ist.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ausländische Nachrichten.
Auszug eines Briefes aus Paris. —

Nachdem die Revolution des Z<-, Prairial dem Reue
bel-Merlinschen Direktorium die in seinen Handen
seit bald zwei Jahren unglüklichcrwcise vereinigte
Direktorial- und Oittatorialgewalt entzogen hatte,
ist der Gang des gesezgebcnden Corps schwankend
und unsicher gewesen. Manner von ausgezeichneter
Kraft und Große fanden und konnten sich darin
keine finden, denn ein Jahrhundert wird die von
dem gegcnrevolulioiiaren Reiche des Terrorismus
gemordeten Zierden der da in als, nicht dein Na-
men nach, aber in der Thal großen Nation,
kam» ersetze». — Glücklich genug, daß unter den
wenigen übrig gebliebenen leicht der erste, Gieye s
in der Vollziehungsgewalt auftrat, die Hoffnungen
hob und ihnen einen Veceinigungspunkt gewahrte,
den die Rache nie geben konnten. — Mit des Phi-
losophc» und des großen Mannes würdigen Zinen,
zeichnet er in seiner Rede am Feste des 14. Julius
die Geschichte der Revolution; er rust das Anden-
ken jener denkwürdigen ersten Bundesfeyer vom 14.
Julius 1790 zurnk: »die Republik war damals
noch nicht proclamict, aber die Gemüther waren
republikanischer gestimmt, als sie es heute sind" —
mit der Fedcr eines Tacitus entwirft er das Ge-
mälde der Schreckensherrschaft, Zeit » wo alle Be-
griffe so verwirrt und verkehrt waren, daß die,
welche durchaus zu nichts Aufträge erhalten hatten,
hartnäckig darauf bestunden alles zu übernehmen;
wo die, die das Zutrauen des Volks sich überall
n cht hatten verschaffen können, gerade darauf An-
s-rüche gründeten, ausschüeßlich in seinem Namen
z » wollen und zn sprechen. " — Die Commission
der Eilse im Rath der s->o sieht ihre der Grundlage
nach guten, in der Ausführung aber übereilten und
sehr mangelhaften Arbeiten, eine nach der andern vom
Rathe der Alten tmiikgewiesen; dem gezwungenen
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Anleihen von roc> Millionen drohet ein gleiches
Schiksal. -- Die öffentliche Meinung erklart sich mit
jedem Tage starker dagegen. Unsere Finanzwissenschast
scheint sich, sagt man, auf die Kunst: so viel mög-
sich einzunehmen, und alles was man einnimmt,
auszugeben, zu beschränken; auf diese Weise er-
schöpft man jährlich, monatlich und täglich, alle
Quellen; und beim fruchtbarsten Boden, beim tha-
tigsten und arbeitsamsten Volke befindet sich dcr
Staat dennoch immer in der äußersten Dürftigkeit.
Das Volk wird die ungeheuern Opfer, die man v n
ihn» verlangt, nicht eher gutwillig darbringen, bis
es überzeugt ist, daß der Staat keine andere, als

durchaus nothwendige Ausgaben macht; bis es

überzeugt ist, das Produkt zemes Schweißes diene

nicht dazu, unersättliche Lieferanten und untreue
Verwalter des Staatsgutes zu mästen. Ehe man
neue Auflagen ausschreibt, reinige man erst die

Finanzstcklen, bei den höchsten anzufangen, von al-
len langst durch die öffentliche Stimme angeklagten
Menschen; man lege alle Rechnungsämter in die

Hände von Leuten, deren einfache und strenge Sit-
ten, deren tadelloses Betragen für ihre Treue bür-

ge; inan entferne von jeder höhern und niedern
Stelle, wessen Rechtschaffenheit auch nur verdächtig
»st; man führe endlich Ersparunge» in der That ein,
und begnüge sich nicht länger davon zu sprechen; —
alsdann wird man Geld finden und der Gemeingeist
wird wieder ausivachen; denn der Franke ist groß-
herzig und jeder Aufopferungen fähig; er muß
aber wissen, daß die öffentliche Sache wirklich
seine Sache und nicht jene einiger Gewalt- und

Geldgieriger Menschen ist. — Ein am 24. Messidor
sanftionirtes Gesetz soll den contrerevolutionaren
Bewegungen, Raubereien und Ermordungen, die

von royalistischem und anderem Gesinde! in einige»
Departemens immerfort erneuert werden, ein Ende
machen. Dasselbe macht die Verwandten der Emi-
grirten, und die ehemals Adelichen fur diese Unord-

nungen und Mordthaten verantwortlich; auf den

Antrag des Direktoriums bestimmen die gesetzgeben-

den Rathe, in welchen Departemens das Gesetz

Anwendung leidcn soll; in diesen können sich

alsdann die Centralvenvaltnngen jener zwei Klaffen
von Bürgern versichern, sie als Geiseln und als

Garante für das, was durch ihre vermuthliche»
AnHanger verübt würde, behalten; erfolgt dann cm

contrerevoluitsnärer Mord, so werden von den Gn-
seln eine gewisse Zahl deporrirt und sie bezahlen

Geldbußen, der Republik sowohl als der Familie ocs

Gemordeten. — Die Rechtlosigkeit des Gesetze»

springt in die Augen; daß es Unschuldige mit Sch^
digen strafen. Unschuldige für Schuldige strafn
wird, ist auch klar — ob es einen andern und den

beabsichccten Zwek erreicht -» wird die Zeit lehren.
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